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Versicherungsnehmer: 

Anrede:

Name, Vorname: 

Straße, Hausnr.: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 

Telefax: 

E-Mail:

Sie können der Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit kostenlos widersprechen. Eine E-Mail an ruv@ruv.de genügt.

Versicherungsort:  

Straße, Hausnr., Adresszusatz: 

PLZ/Ort:

Versicherungsbeginn: 

Versicherungsablauf (maximal 24 Monate): 

Antrag zum B21 Rahmenvertrag Nr.:
Agenturnummer: 

R+V Condor

Zu versichernde Leistung

Bauvorhaben
(Was wird gebaut?)

Versicherungs-
summe Selbstbehalt Beitragssatz

Nettobeitrag 
Mindestbeitrag  

250 EUR netto

 EUR
  mit MwSt.
  ohne MwSt.

‰ EUR

Baumaßnahme:   Neubau   Umbau   Sanierung

Besondere Vereinbarungen

Baustein/Klausel Versicherungs-
summe

Beitragssatz/
Zuschlag Selbstbehalt Nettobeitrag

   Einschluss Brand, 
Blitzschlag, Explosion

 EUR %  EUR EUR

   Mitversicherung von Alt-
bauten gegen Einsturz

 EUR EUR

   Mitversicherung von Alt-
bauten gegen Sachschäden 
infolge eines Schadens an 
der Neubauleistung sowie in-
folge Leitungswasser, Sturm 
und Hagel auf Erstes Risiko

 EUR EUR

   Mitversicherung von  
Altbauten gegen Sach-
schäden auf Erstes Risiko

 EUR EUR

   Nachhaftung erweiterte 
Deckung (Zuschlag auf 
Grundprämie)

 %  EUR EUR

Zwischensumme EURSt
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Maschinengeschriebenen Text
Ihre R+V Untervermittlernummer bei BCA AG
(Einreichung inkl. BCA-Antragsdeckblatt direkt an R+V)



R+V Allgemeine Versicherung AG, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger.
Vorstand: Dr. Edgar Martin, Vorsitzender; Jens Hasselbächer, Tillmann Lukosch, Julia Merkel, Marc René Michallet.

Seite 2 von 

Nachlässe

Baustein/Klausel Nachlass

  Verdoppelung des Selbstbehaltes 10 %

  Vervierfachung des Selbstbehaltes 15 %

   Ausschluss Baustellen im Bereich von Gewässern oder in Bereichen, 5 %

   Ausschluss Sturm und Leitungswasser an fertiggestellten Teilen von Bauwerken  5 %

Gesamt-Nettobeitrag 
Mindestbeitrag netto 250 EUR

EUR

Gesamt-Bruttobeitrag 
(inklusive der jeweils gültigen Versicherungsteuer) EUR

Zahlweise: Einmalbeitrag

Inkasso:    Überweisung per Rechnung    Agenturinkasso   SEPA-Lastschrift

 Der Kontoinhaber ist der Versicherungsnehmer. 
  Der Kontoinhaber ist nicht der Versicherungsnehmer.

Adresse des Kontoinhabers: nur erforderlich, wenn dieser vom Versicherungsnehmer abweicht.

SEPA-Lastschriftmandat:
Im Zuge des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrs (SEPA) gibt es für jeden Zahlungsempfänger eine Gläubiger-Identifikati-
onsnummer. Die der R+V Allgemeine Versicherung AG lautet DE6300100000136090. Zusammen mit der Mandatsreferenz, 
die wir Ihnen gesondert mitteilen, ist eine eindeutige Identifizierung des (SEPA-)Lastschriftmandats gegeben.

Ich ermächtige die R+V Allgemeine Versicherung AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Ihnen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor der SEPA-Lastschrift informiert der 
Zahlungsempfänger über Abbuchungstermin und Betrag.

IBAN 

D  E

Anrede: 

Name, Vorname: 

Zusatz, Zustellvermerk, Namensergänzung: 

Straße, Hausnr.: 

PLZ/Ort: 

Postfach: 

Länder-Kennz.: 

Ort Datum Unterschrift des Kunden 
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Empfangsbestätigung zur Übergabe relevanter Dokumente

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die nachfolgend genannten Unterlagen in Textform vor Unterzeichnung des 
Antrags in folgender Weise erhalten habe:

–
–
–
–
–
–

Übermittelt per:   Heft, Formular, Ausdruck CD-ROM E-Mail

Vermittler Datum Firmenstempel und Unterschrift Antragsteller(in)

Datenschutzhinweise

1. Ich kann der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- 
oder Meinungsforschung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.

2. Schließlich erkläre ich, dass ich die Möglichkeit hatte, vom Merkblatt zur Datenverarbeitung Kenntnis zu 
nehmen. 

Diesem Antrag liegen folgende Unterlagen zugrunde:
–  
–  
–  
–  

Unterschriften:

   Der Vermittler hat ein Beratungsprotokoll erstellt und dem Kunden ausgehändigt.

   Der Kunde verzichtet auf die Beratung und Dokumentation durch den Vermittler. Eine Verzichtserklärung wurde 
erstellt, vom Kunden unterzeichnet und eine Kopie der Erklärung dem Kunden ausgehändigt.

   Der Kunde verzichtet auf die Mitteilung der dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformationen nach der aufgrund des 
§ 7 Absatz 2 VVG erlassenen Rechtsverordnung vor Abgabe seiner Vertragserklärung. Der Kunde bestätigt diesen
Verzicht mit seiner Unterschrift auf der separaten Verzichtserklärung.

Ort Datum Unterschrift des Kunden 
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Hinweis zu den Rechtsfolgen bei Verletzung 
der vorvertraglichen Anzeigepflicht
(§ 19 Absatz 5 VVG)

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen 
wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber 
vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, 
dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles,  
bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelau-
fenen Vertragszeit entspricht.

Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht einfach fahrlässig oder schuldlos 
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertrags-
bestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die  
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns gel-
tend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, 
auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese 
die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
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Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn 
Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 
Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und 
Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch 
Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hinweis
Im Rahmen der Risikoprüfung sowie zur Ergänzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller oder Versicherten kann 
es notwendig sein, Informationen mit einem Vorversicherer auszutauschen.

Hinweis über die Folgen bei Verletzung von Obliegen-
heiten nach dem Versicherungsfall 
(§ 28 Absatz 4 VVG)

Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten

Aufgrund der mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen können wir von Ihnen nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, 
dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfangs unserer Leistungspflicht 
erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit), und uns die sachgerechte Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, 
als Sie uns alle Angaben machen, die zur Aufklärung des Tatbestands dienlich sind (Aufklärungsobliegenheit). Wir können 
ebenfalls verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfügung stellen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann.

Leistungsfreiheit

Machen Sie entgegen den Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäße Angaben oder stellen Sie uns 
vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung, verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen 
Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren Anspruch zwar nicht vollständig, aber wir können unsere 
Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie 
die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.

Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleiben wir jedoch 
insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung 
weder für die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war.

Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arglistig, werden wir in jedem 
Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.

Hinweis
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, zur 
Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet.
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Verbraucherinformationen nach § 1 der Verordnung über 
Informationspflichten bei Versicherungsverträgen 
(VVG-InfoV)

1. Risikoträger

Risikoträger ist die
R+V Allgemeine Versicherung AG
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden
vertreten durch den Vorstand, Vorstandsvorsitzender: Dr. Edgar Martin 
Sitz: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2188, Amtsgericht Wiesbaden, USt-IdNr. DE 811198334
Die R+V Allgemeine Versicherung AG betreibt alle Zweige der Schadens-, Unfall- und Rückversicherung sowie die Vermitt-
lung von Versicherungen aller Art. 

2. Wesentliche Merkmale der Versicherung

Wesentliche Merkmale der von Ihnen beantragten Versicherungen wie Angaben über Art, Umfang und Beginn des Versi-
cherungsschutzes und Fälligkeit unserer Leistung finden Sie im Antrag bzw. Versicherungsschein, den Versicherungsbedin-
gungen sowie in diesen Verbraucherinformationen. 
Für das Versicherungsverhältnis gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die diesem Vertrag zugrunde liegen.

3. Beitrag, Beitragszahlung und Kosten

Die Höhe des Beitrags einschließlich der derzeit geltenden Versicherungsteuer finden Sie im Antrag bzw. Versicherungs-
schein.
Die Bestimmungen zur Zahlung und Erfüllung sowie der Zahlweise der Versicherungsbeiträge finden Sie im Antrag, dem 
Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen. Eine erteilte Einzugsermächtigung gilt auch für Ersatzverträge.
Im Falle einer Beitragsanmahnung bei Zahlungsverzug können Mahngebühren von derzeit bis zu 15 EUR anfallen .

4. Zustandekommen des Vertrags

Vor Abgabe Ihres Antrags erhalten Sie mit diesen Verbraucherinformationen die Allgemeinen und Besonderen Versiche-
rungsbedingungen sowie gegebenenfalls sonstige vertragsrelevante Informationen, sofern Sie hierauf nicht ausdrücklich 
verzichten.
Die Aufnahme Ihres Antrags stellt Ihr Angebot zum Abschluss eines oder mehrerer Versicherungsverträge dar. Den Versiche-
rungsschein (Police) erhalten Sie per Post. Mit Zugang der Police ist der Versicherungsvertrag geschlossen, sofern Sie Ihr 
Widerrufsrecht nicht ausüben.

5. Beginn der Versicherung

Den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte dem Versicherungsschein. Bitte beachten 
Sie, dass der Beginn des Versicherungsschutzes abhängig von der rechtzeitigen Zahlung des Beitrags ist.

6. Vorläufige Deckungszusage

Eine evtl. erteilte Deckungszusage gilt bis zur Einlösung des Versicherungsscheins/Nachtrags, längstens bis drei Monate 
nach Antragsunterschrift. Sie erlischt rückwirkend, auch wenn der Versicherungsfall bereits eingetreten ist, falls der im 
Versicherungsschein/Nachtrag genannte Erstbetrag nicht innerhalb von zwei Wochen gezahlt wird. Kommt der endgültige 
Versicherungsvertrag nicht zustande, hat der Versicherer Anspruch auf einen angemessenen Beitragsanteil.
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7. Widerrufsbelehrung

R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.
ruv@ruv.de

8. Laufzeit des Vertrags

9. Kündigungsrecht

10. Anwendbares Recht/Sprache
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11. Außergerichtliche Beschwerdestelle

Bei Beschwerden können Sie das außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren bei dem Verein Versiche-
rungsombudsmann e. V. in Anspruch nehmen.

Wir sind Mitglied des Versicherungsombudsmann e.V.  bzw. des Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung und 
haben uns verpflichtet, an diesen Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen.

Die Anschrift lautet:
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632, 10006 Berlin
Tel.: 0180 4 224424, Telefax: 0180 4 224425 (0,20 EUR pro Anruf aus dem Festnetz der Deutsche Telekom AG. Abweichende 
Preise aus anderen Fest- oder Mobilfunknetzen sind möglich.)
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de

Das Verfahren ist für Sie kostenfrei.
Entscheidungen des Ombudsmannes bis zum Beschwerdewert von 10.000 EUR sind für uns bindend.

Unabhängig von der Inanspruchnahme einer außergerichtlichen Beschwerdestelle besteht für Sie weiterhin die Möglichkeit, 
den Rechtsweg zu beschreiten.

12. Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Sie können sich mit einer Beschwerde auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 
108, 53117 Bonn, wenden.
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